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4.2 Entwicklung der Aufwendungen 
 
Die Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 von rd. 1,239 Mrd. € setzen 
sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €): 
 

 
Abbildung 6: Zusammensetzung der Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2023 
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Gesamterträge 1,222 Mrd.

40 
 

4.1 Entwicklung der Erträge 
 
Die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes 2023 von rd. 1,222 Mrd. € setzen sich 
folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €): 
 

 
Abbildung 4: Zusammensetzung der Ertragsarten im Haushaltsjahr 2023 
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der eigenen Steuerkraft zum finanziellen Bedarf bestimmt (§§ 7 ff. Gemeindefinanzie-
rungsgesetz NRW; kurz: GFG). Der gemeindeindividuelle Finanzbedarf wird mithilfe 
mehrerer Bedarfsindikatoren, den so genannten Haupt- und Nebenansätzen, ermittelt. 
Konkret sind dies die Einwohner- und Schülerzahlen, die Anzahl der Bedarfsgemein-
schaften im SGB II, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie 
die Flächen der Gemeinden. Die Steuerkraft der Gemeinden wird auf der Grundlage 
zurückliegender Ist-Werte ermittelt. Im Falle einer finanziellen Unterdeckung des kom-
munalen Bedarfs erhält die bedürftige Gemeinde 90 % dieses ermittelten Unterde-
ckungsbetrages – in Abhängigkeit von den Bedarfen der übrigen Kommunen und der 
zur Verfügung stehenden, landesweiten Finanzmasse. Da die Veröffentlichung der Ar-
beitskreisrechnung zum GFG 2023 in diesem Jahr erst für die zweite Augusthälfte an-
gekündigt ist, basieren die Schlüsselzuweisungsansätze im vorliegenden Entwurf auf 
einer indikatorengestützten Fortschreibung der Festsetzung aus 2022. 
 
Zweckgebundene Zuweisungen des Landes sind mit einem Aufkommen von rd. 30,5 
Mio. € eingeplant. Schwerpunkte sind die Bereiche Bildung und Stadtplanung. 
 
Die Auflösung von Sonderposten ist mit 35,7 Mio. € etatisiert. Diese Erträge bilden das 
Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in 
der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der 
geförderten Anlagegüter. 
In 2022 und 2023 wird mit Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule für die Beschaf-
fung von mobilen IT-Endgeräten für Schülerinnen/Schüler und Lehrende gerechnet. 
Diese führen in der obigen Zeile Sonstige Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu 
im Vergleich zu den Vor- und Folgejahren erhöhten Ansätzen in 2022 und 2023. 
  
Insgesamt ist zu den Hauptertragspositionen für den Zeithorizont 2016 bis 2026 fol-
gende Entwicklung zu konstatieren bzw. zu erwarten: 
 

 
Abbildung 5: Entwicklung der Hauptertragspositionen im 10-Jahres-Zeitraum 
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2.3 Belastungen 
 
Die finanziellen Herausforderungen der Stadt Gelsenkirchen sind weit überwiegend 
struktureller Natur. 
 
Zuvorderst sind hier die stetig ansteigenden Sozialtransferaufwendungen zu nennen. 
 

 
Abbildung 1: Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen von 2019 bis 2026 in Mio. € 

Innerhalb der letzten drei Jahre (2019 bis 2021) war ein Anstieg um rd. 11,8 % zu ver-
zeichnen. Vorbehaltlich einer plangemäßen weiteren Entwicklung ergäbe sich bis 2026 
gar eine Steigerung um rd. 18,2 %. 
 
Zwar ist bei dieser Belastungserhebung zu berücksichtigen, dass diesen Aufwendungen 
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lionenbereich – Tendenz steigend. Das derart gebundene Budget hat zur Folge, dass 
Gelsenkirchen dringend erforderliche Mittel an anderer Stelle fehlen, beispielsweise zur 
Überwindung des Investitionsstaus oder zur Bereitstellung attraktiver freiwilliger Leis-
tungen. 
 
Besonders auffallend stellt sich die Aufwandsentwicklung im Bereich der Hilfen zur Er-
ziehung (HzE) dar. Um Kindern und Jugendlichen zu helfen, sie zu schützen und zu 
unterstützen, sind durch die Stadt Gelsenkirchen in den letzten Jahren erhebliche finan-
zielle Belastungen zu tragen gewesen, die darüber hinaus rapide zunehmen.   
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Abbildung 2: Aufwandsentwicklung HzE in Mio. € (ohne Personalaufwand) 

Für das Jahr 2022 ist bereits absehbar, dass die für die HzE veranschlagten Mittel nicht 
ausreichen werden. Zusätzliche überplanmäßige Ermächtigungen werden erforderlich 
sein. Eine entsprechende Erhöhung der Planansätze für die Jahre 2023 ff. ist die Folge. 
 
Ursächlich für die signifikant wachsenden Bedarfe ist insbesondere ein erheblicher Fall-
zahlenanstieg, der grundsätzlich auch bundesweit zu beobachten ist. Durch das Inkraft-
treten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes am 10.06.2021 und vor allem durch 
die Vereinfachung des Zugangs zu Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige sind die 
Hilfen zur Erziehung auch in diesem Segment (§ 41 SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige) 
bereits ansteigend. 
 
Das Referat Kinder, Jugend und Familien ist verpflichtet, regelmäßig Daten an Landes- 
und Bundesbehörden zu liefern. Darüber hinaus ist es für die Ausrichtung der Angebote 
erforderlich, vorhandene Informationen so aufzubereiten, dass sie Grundlage für Ein-
zelentscheidungen und strategische Überlegungen werden können. Dies ist Grundvo-
raussetzung dafür, dass vereinbarte Zielvorgaben unter Berücksichtigung der Auswer-
tungsergebnisse effizient und wirkungsorientiert verfolgt und in einem abgestimmten 
Controlling-Verfahren den veränderten Bedarfen angepasst werden können. Die Imple-
mentierung einer dafür verantwortlichen Stelle „Anwendungsbetreuung“ ist erfolgt. Ziel 
ist, detailliertere steuerungsrelevante Daten zu erhalten, anhand derer passgenaue 
Maßnahmen zur Gegensteuerung des Trends entwickelt werden können, um ab 2023 
die zuletzt stetigen Kostensteigerungen zumindest einzudämmen. Die perspektivisch 
voraussichtlich weiter steigenden Bedarfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden 
mittelfristig nur bei einer angemessenen und dauerhaften Beteiligung von Bund und/ 
oder Land finanziert werden können. 
 
Im Haushaltsplan sind die dem Handlungsfeld Hilfen zur Erziehung (HzE) zugeordneten 
Ziele und Maßnahmen sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Ressourcen in der 
Produktgruppe 3603 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien – abgebildet.  
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Abbildung 2: Aufwandsentwicklung HzE in Mio. € (ohne Personalaufwand) 
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